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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1977

Norm

StVO §13 Abs2 II

Rechtssatz

Die Vorschrift, wonach auf Kreuzungen beim Linkseinbiegen nach dem Einordnen bis unmittelbar vor die

Kreuzungsmitte vorzufahren und am Kreuzungsmittelpunkt links vorbeizufahren ist, ist auch zu beachten, wenn eine

Straße deltaförmig einmündet.
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